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sprechend genug, so z, B. die steinernen Brücken, für welche die Bezeich-

nung strenge genommen ganz fehlt, die Rieseten und Stcinschläge, die

eher einem Streuhaufen gleichen, die Felsparthien rc. — Die vorge-
schriebene französische Rondschrift wäre wohl zweckmäßiger durch die lie-

gende Romane — gewöhnlichste Kartenschrift — ersetzt worden, weil
diese von Geometer», die keine Kalligraphen sind, eher in einer gefälligen

Form geschrieben werden kann, als die erstere.

Trotz der gemachten Ausstellungen dürfen beide Instruktionen den-

jenigen, welche ihren Arbeiten schon vorhandene Instruktionen zu Grunde

legen wollen, oder neue entwerfen müssen, zur Beachtung bestens em-

psohlen werden. Mit einzelnen durch die örtlichen Verhältnisse bedingten Mo-
Visitationen werden sie sich in der Schweiz beinahe überall anwenden lassen.

Möge das Vorgehen des Kantons Bern recht bald auch da Nach-

ahmung finden, wo bisher für das Forstwesen wenig gethan wurde oder

für die nämlichen Arbeiten noch Vorschriften bestehen, welche dem Heu-

tigen Stande der Wissenschaft und Wirthschaft nicht mehr angemessen

sind. El. Landolt.

Kanton St. Galleu.

In diesem Kanton ist eine Verordnung und ein Gesetz erlassen wor-
den, die beide um so eher von allgemeinem Interesse sind, als man sonst

aus diesem Kanton in der neueren Zeit wenig davon hört, daß die ober-

sten Landesbehörden durchgreifende Maßregeln zur Förderung des Forst-
Wesens treffen und einer der ersten Staatsmänner desselben sogar in der

Bundesversammlung als Gegner der Hebung des Forstwesens aufge-
treten ist.

Diese gesetzgeberischen Schöpfungen lauten wie folgt:

Verordnung betreffend die Aufnahme einer Forststatistik
des Kantons St. Gallen, d. d. 12. August 1861.

Wir Landammann und Kleiner Rath des Kantons St. Galle»,

In Betracht, daß die Aufnahme einer Forststatislik des Kantons in
mehrfacher Beziehung als ein dringendes Bedürfniß erscheint,

verordnen hiemit was folgt:
Art. 1. Es soll im Kanton eine genaue Forststatistik aufgenommen

werden.

Art. 2. Die Leitung dieses Geschäfts wird dem Forstinspektorate

übertragen.
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Das gesammte übrige Forstpersonale hat sich dabei nach Anordnung
des Forstinspektors zu bethätigen.

Jedein Bezirksförster wird sein Amtsbezirk als Geschäftskreis an-
gewiesen.

Alle forst-statistischcn Erhebungen haben nach den Politischen Gc-
mcinden stattzufinden

Art. 3. Die Vezirksammänner, die Gemeindcräthe, die Verwal-
tnngsräthe der Ortsgemeinden, sowie die Verwaltungen aller übrigen
anerkannten öffentlichen Korporationen sind pflichtig, den Forstbeamten
bei Aufnahme der Forststatistik Vorschub zu leisten.

Art. ck. Das Forstpersonale ist angewiesen, die Eigenthümer von

Privatwaldnngen, Kohlengruben, Torflagern, Schneidemühlen (Sägen)
u. s. w. zu ersuchen, ihm znm Zwecke der erforderlichen sorststatistischen

Erhebungen Handbietung zu leisten, sowie die Verwaltungen und Direk-
tioncn von Eisenbahnen, Dampfschiffen, Fabriken oder andern Gewcrbs-

ansteckten, welche einen außerordentlichen Holzverbrauch erfordern, anzu-
gehe», ihm über den jährlichen Verbrauch an Brenn- und Bauholz,
Stein- und Braunkohlen, Torf u. dgl. genaue Auskunft zu ertheilen.

Art. 5. Die Verwaltungsbehörden derjenigen Ortsgemeinden und

anerkannten öffentlichen Korporationen, welche sich mit ihren geometrischen

Waldvcrinessungcn noch im Rückstände befinden, sind angewiesen, dieselben

so beförderlich als möglich zu beendigen und zu diesem Zwecke mit pa-
tentirten Forstgeometern ohne weitere Zögerung Verträge abzuschließen.

Art. 6. Vorstehende Verordnung soll der Sammlung der Gesetze

und Beschlüsse einverleibt und besonders abgedruckt werden

Gesetz über die Besteurung der Waldungen.
Erlassen am 27. Nov. l862.

Der Große Rath des Kantons St. Gallen,
Erwägend, daß das Gesetz über die unmittelbare Staatssteuer aus

die Schätzung der Waldungen keine Anwendung findet, für die Besteu-

rung der letztern vielmehr im Interesse der Forstkultur eine günstigere
Schätzung stattfinden soll;

Erwägend, daß aber die bisherige Schätzung der Waldungen im
Allgemeinen, gegenüber dem höher gestiegenen Preis der übrigen Liegen-
schaffen und deren Werthung für die Besteurung, nicht mehr im gerechten

Verhältnisse steht;
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